
Inhaber des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Kläger. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Gemeinschaftsbild- und -wortmarken „STAR SNACKS“ für 
Waren der Klassen 29, 30 und 31. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung des Wider
spruchs; diese Entscheidung erging im Anschluss an das Urteil 
des Gerichts vom 11. Mai 2010 in der Rechtssache T-492/08, 
Wessang/HABM — Greinwald (star foods). 

Klagegründe: Das Gericht habe entschieden, dass zwischen den 
beiden einander gegenüberstehenden Marken Verwechslungs
gefahr bestehe. Daher habe die Beschwerdekammer nach dem 
Urteil des Gerichts eine gebundene Befugnis. Somit habe die 
Beschwerdekammer dadurch, dass sie die gesamte Sache geprüft 
habe, ihre Zuständigkeit überschritten. 

Klage, eingereicht am 5. Juli 2011 — Segovia Bonet/HABM 
— IES (IES) 

(Rechtssache T-355/11) 

(2011/C 269/115) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 
Verfahrensbeteiligte 

Kläger: Jorge Segovia Bonet (Madrid, Spanien) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwältin M. E. López Camba und Rechts
anwalt J. L. Rivas Zurdo) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: IES Insu
rance Engineering Services Srl (Mailand, Italien) 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 29. März 2011 in der Sache 
R 749/2010-2 aufzuheben; 

— dem Beklagten und der anderen Beteiligten im Verfahren vor 
der Beschwerdekammer die Kosten des Verfahrens aufzuer
legen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Andere Beteiligte im Verfah
ren vor der Beschwerdekammer. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „IES“ für Dienstleistun
gen der Klassen 35, 36, 41, 42 und 45 — Gemeinschaftsmar
kenanmeldung Nr. 6787345. 

Inhaber des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Kläger. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Markeneintragung Nr. 2358802 im Vereinigten König
reich der Bildmarke „IES“ für Dienstleistungen der Klasse 41. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
teilweise stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde und Bestätigung der Entscheidung der Widerspruchs
abteilung. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 des Rates, da die Beschwerdekammer un
zutreffend festgestellt habe, dass zwischen der älteren Marke 
und der angefochtenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung keine 
Verwechslungsgefahr bestehe, da (i) die verglichenen Zeichen 
zum Verwechseln ähnlich seien, insbesondere in klanglicher 
Hinsicht, und (ii) zwischen den in der älteren Eintragung be
zeichneten Dienstleistungen und den in der angefochtenen Ge
meinschaftsmarkenanmeldung bezeichneten Dienstleistungen 
ein Ergänzungsverhältnis bestehe. 

Klage, eingereicht am 1. Juli 2011 — Restoin/HABM 
(EQUIPMENT) 

(Rechtssache T-356/11) 

(2011/C 269/116) 

Verfahrenssprache: Französisch 
Parteien 

Kläger: Christian Restoin (Paris, Frankreich) (Prozessbevollmäch
tigte: Rechtsanwältin A. Alcaraz) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 14. 
April 2011 in der Sache R 1430/2010-4 aufzuheben, 

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „EQUIPMENT“ für Wa
ren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 18, 25 und 35 
— Anmeldung Nr. 8 722 076. 

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde.
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Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009, da das angemeldete Zeichen im Hinblick 
auf die Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise 
und die angemeldeten Waren und Dienstleistungen unterschei
dungskräftig sei, sowie Verstoß gegen Art. 75 der Verordnung 
Nr. 207/2009, da die Begründung der Beschwerdekammer (i) 
mangels hinreichender Homogenität der betroffenen Waren 
nicht pauschal sein dürfe und (ii) nicht kohärent sei. 

Klage, eingereicht am 6. Juli 2011 — Hand Held Products/ 
HABM — Orange Brand Services (DOLPHIN) 

(Rechtssache T-361/11) 

(2011/C 269/117) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 
Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, Vereinigte Staa
ten) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte J. Güell Serra und 
M. Curell Aguilà) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Orange 
Brand Services Ltd (Bristol, Vereinigtes Königreich) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo
nisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) vom 6. April 2011 in der Sache R 1443/2010-1 
aufzuheben und die Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 
5 046 231 zurückzuweisen, und 

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Andere Beteiligte im Verfah
ren vor der Beschwerdekammer. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „DOLPHIN“ u. a. für 
Waren der Klasse 9 — Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 
5 046 231. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Eingetragene Gemeinschaftswortmarke „DOLPHIN“ (Nr. 
936 229) für Waren der Klasse 9. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
für einen Teil der streitigen Waren stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Teilweise Aufhebung der Ent
scheidung der Widerspruchsabteilung. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 des Rates, da die Beschwerdekammer es 
versäumt habe, eine umfassende Untersuchung der relevanten 
Faktoren vorzunehmen, und stattdessen den Widerspruch mit 
der Begründung zurückgewiesen habe, dass die Waren unter
schiedlich seien, indem sie geringfügige Unterschiede zwischen 
ihnen festgestellt habe. Ferner habe die Beschwerdekammer in 
der vergleichenden Untersuchung kein angemessenes Augen
merk auf die Identität der Zeichen „DOLPHIN“ gelegt. 

Klage, eingereicht am 6. Juli 2011 — Bial — Portela & 
Ca/HABM — Isdin (ZEBEXIR) 

(Rechtssache T-366/11) 

(2011/C 269/118) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 
Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, 
Portugal) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte B. Braga da 
Cruz und J. M. Pimenta) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Isdin, SA 
(Barcelona, Spanien) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmo
nisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) vom 6. April 2011 in der Sache R 1212/2009-1 
aufzuheben; 

— dem Beklagten aufzutragen, die Anmeldung der Gemein
schaftsmarke Nr. 6 809 008 „ZEBEXIR“ zurückzuweisen, 
und 

— der anderen Beteiligten im Verfahren vor der Beschwerde
kammer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Andere Beteiligte im Verfah
ren vor der Beschwerdekammer. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „ZEBEXIR“ für Waren 
der Klassen 3 und 5 — Gemeinschaftsmarkenanmeldung 
Nr. 6 809 008. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Eingetragene Gemeinschaftswortmarke „ZEBINIX“ (Nr. 
3 424 223) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 
und 42.
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